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Kein Versicherungsschutz nach § 8 Abs. 1 S. 1 SGB VII, wenn sich ein Schüler mit  
Problemen bei der Nahrungsaufnahme bei der Abschlussfeier einer Schule für körperbe-
hinderte Menschen am Essen verschluckt. 
 
§§ 2 Abs. 1 Nr. 8b, 8 Abs. 1 S. 1 SGB VII 
 
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 17.12.2019 – L 16 U 79/16 – 
Bestätigung des Urteils des SG Lüneburg vom 15.03.2016 – S 3 U 88/15 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 5/20 – wird berichtet  
 

Die Beteiligten streiten um die Anerkennung eines Schadensereignisses vom 8. Juli 2009 
als Versicherungsfall. 
Der 1990 geborene Kläger litt seit seiner Geburt an einer Cerebralparese mit spastischer Tet-
raparese; es bestand Rollstuhlpflichtigkeit. Ferner war er an einer Kehlkopfdeformität er-
krankt, die zu Problemen bei der Nahrungsaufnahme (Verschlucken, Entfernen von Speisen 
aus der Luftröhre, Lungengewebsentzündungen) führte. Kommunikation fand durch Blicke, 
Gesten und Buchstabentafeln statt. Von 2007 bis 2009 besuchte er eine Schule/Internat für 
körperbehinderte Menschen, um ein Berufsvorbereitungsjahr zu absolvieren. Er war in der 
Lage seine Heimfahrten zu organisieren, Essen und Getränke selbständig einzukaufen und 
seine Freizeit zu gestalten. Seine Nahrung wurde auf Wunsch seiner Eltern mit einer Gabel 
klein gedrückt bzw. kleingeschnitten und nicht, wie medizinisch angeraten, püriert. Das 
Essen musste ihm angereicht werden. Nachdem der Kläger seinen Hauptschulabschluss er-
worben hatte, nahm er am 8. Juli 2009 an einer von der Schulleitung genehmigten Ab-
schlussfeier teil. Dort gab es ein Buffet, von dem sich der Kläger auf seinen eigenen Wunsch 
u.a. Mozzarellakäse mit Tomaten auswählte. Dies wurde ihm von einer sozialpädagogischen 
Fachkraft kleingeschnitten. Nach dessen Anreichung zeigte der Kläger Schluckstörungen an, 
die durch Rückenklopfen und Mund ausräumen nicht behoben werden konnten. Ein auf der 
Feier anwesender Notarzt reanimierte den Kläger. Infolge eines Herzatemstillstandes mit 
ausgeprägtem Sauerstoffmangel und daraus resultierendem Hirnschaden entwickelte sich 
ein apallisches Syndrom im Sinne eines Wachkomas. 
In 2014 lehnte die Beklagte die Anerkennung eines Versicherungsfalles ab. Widerspruch 
und Klage blieben ohne Erfolg. Zuvor hatte die Beklagte bereits die staatsanwaltlichen Er-
mittlungsakten und das SG die Akten des zivilrechtlichen Schadensersatzprozesses beigezo-
gen und ausgewertet. 
Das LSG erachtet die Berufung als zulässig aber unbegründet. Zunächst legt das LSG dar, 
dass der Antrag des Klägers, die Rechtssache an das SG zurückzuverweisen, abzulehnen sei 
(wird ausgeführt s. S. 8 des Urteils). Materiellrechtlich habe der Kläger keinen Anspruch auf 
Anerkennung des Ereignisses vom 8. Juli 2009 als Versicherungsfall. Der Kläger habe 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII während seines Berufsvorbereitungsjahres grundsätzlich 
zum versicherten Personenkreis gehört, auch wenn er bereits einen Schulabschluss erlangt 
hatte, da das Schuljahr erst am 10. Juli 2009 endete. Bei der Abschlussfeier habe es sich 
auch grundsätzlich um eine versicherte Schulveranstaltung gehandelt, die von der Schul-
leitung genehmigt war. Die streitige Nahrungsaufnahme habe jedoch nicht in einem sach-
lichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit gestanden. Nahrungsaufnahme 
werde in der Rechtsprechung des BSG seit jeher grundsätzlich dem privaten, unversicherten 
Bereich zugeordnet, wenn sie nicht aufgrund besonderer Umstände der versicherten Tätigkeit 
ausnahmsweise unmittelbarer Teil derselben sei. Denn Essen und Trinken sei ein Grundbedürf-
nis eines jeden Menschen unabhängig von einer versicherten Tätigkeit. Nur ausnahmsweise 
bestehe ein Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und versicherter Tätigkeit, 
wenn betriebliche Umstände die Einnahme des Essens oder Trinkens wesentlich mitbe-
stimmten (s. S. 12 des Urteils). Dies sei von der Rechtsprechung (siehe die umfangreichen 
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Rechtsprechungsnachweise auf S. 12, 13 des Urteils) bejaht worden, wenn die Nahrungsauf-
nahme zur Wiedererlangung oder Erhaltung der Arbeitsfähigkeit diente, wenn sich der Versi-
cherte aufgrund betrieblicher Umstände bei der Nahrungsaufnahme beeilen oder seine Mahlzeit 
in besonderer Form, bzw. an einem besonderen Ort einnehmen musste. Nach der neueren 
Rechtsprechung müsse zusätzlich hinzukommen, dass die Nahrungsaufnahme so vom norma-
len Ess- oder Trinkverhalten abweiche, dass eine Zuordnung zur betrieblichen Tätigkeit auch 
objektiv nachvollziehbar sei (vgl. Urteil des BSG vom 10.10.2002 – B 2 U 6/02 R – [HVBG-Info 
37/2002, S. 3523]). Vorliegend hätten betriebliche oder schulische Umstände die Nah-
rungsaufnahme des Klägers aber nicht beeinflusst. Der Kläger habe sich bei, aber nicht 
wegen der Abschlussfeier verschluckt. Einmal hätte der Kläger auch in seiner Internatsgruppe 
essen können, zum anderen habe der Kläger wie auch sonst immer sein Essen frei und selbst-
bestimmt ausgewählt. Er habe im Internat sogar Pizza und Burger bestellt. Auch fehle es an 
einer unfreiwilligen Einwirkung auf den Körper des Klägers im Sinne eines Unfallereignis-
ses, da die Speisen nicht verdorben waren. Zudem fehle es an einer Einwirkung von außen, 
da sich der Kläger lediglich verschluckt habe. Dies wiederum sei rechtlich wesentlich auf 
seine bestehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen zurückzuführen und nicht auf 
die Abschlussfeier. Denn die Probleme bei der Nahrungsaufnahme seien dauerhaft und behin-
derungsbedingt gewesen (wird ausgeführt s. S. 15 des Urteils). 
Der Senat ließ die Revision zum BSG zu. (A.L.) 

 
Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat mit Urteil vom 17.12.2019 – L 16 U 
79/16 – wie folgt entschieden: 
 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1890797/1902473/37_2002_09.pdf?nodeid=1902498&vernum=-2
https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1890797/1902473/37_2002_09.pdf?nodeid=1902498&vernum=-2
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